
Die Private Pädagogische Hochschule Augustinum (PPH Augustinum) ist eine  
Einrichtung der Diözese Graz-Seckau, die vom Bundesministerium für Bildung, 
Wissenschaft & Forschung anerkannt, und im tertiären Sektor regional, österreich-
weit und international gut vernetzt ist. Sie ist in der Lehrer*innenbildung Teil des 
Entwicklungs- und Hochschulverbundes Süd-Ost, in der Steiermark Mitglied der 
Steirischen Hochschulkonferenz und kooperiert mit zahlreichen Partnerhochschulen 
im In- und Ausland.

Auf Basis eines christlichen Welt- und Menschenbildes versteht sich die Hochschule 
als innovativ, wertebewusst, diversitätssensibel, subjektorientiert und weltoffen.  
Sie bietet eine qualitätsvolle praxisorientierte Pädagog*innenbildung nach aktuellen 
wissenschaftlichen Standards. Ihre besonderen Expertisen liegen in der Primar-  
und Elementarstufe, Inklusion sowie im Bereich der Religionspädagogik und inter-
religiösen Bildung. Studierende und Lehrende erleben an der PPH Augustinum eine 
Beziehungskultur, die den professionellen Anspruch auf Eigenverantwortung und 
Leistung ergänzt (pph-augustinum.at).

Der Hochschulrat der PPH Augustinum schreibt gemäß § 10 (2) des Statuts der 
PPH Augustinum in Verbindung mit dem § 14 Hochschulgesetz (HG) 2005 idgF 
die Stelle eines Vizerektors*einer Vizerektorin für die Funktionsperiode vom  
1. September 2024 bis 30. August 2029 aus.

Der*die Vizerektor*in steht für die Dauer der Ausübung der Funktion in einem 
zeitlich befristeten, sondervertraglichen Dienstverhältnis zum Bund. Besteht 
bereits ein Dienstverhältnis zum Bund, erfolgt für die Dauer der Ausübung der 
Funktion eine Karenzierung unter Entfall der Bezüge. Erforderlich ist gemäß  
§ 3 Abs. 1 VBG idF BGBl. I Nr. 32/2015 der Nachweis der österreichischen Staats-
bürgerschaft bzw. des unbeschränkten Zuganges zum österreichischen Arbeits-
markt. Die Besoldung erfolgt nach den Regelungen des VBG bzw. Gehaltsgesetzes 
auf Grundlage eines Sondervertrags. Gemäß aktueller Gehaltstabelle des BMKöS 
beträgt das Entgelt für Vizerektor*innen der Stufe 1 ab 1.1.2023 EUR 7.699,30 
(brutto). Betreffend die dienstrechtliche Stellung kommen die Bestimmungen 
des § 14 HG zur Anwendung.
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Ausschreibung der Stelle 

Vizerektor*in 
an der Privaten Pädagogischen Hochschule Augustinum
für die Funktionsperiode vom 1.9.2024 bis 30.8.2029

H O C H S C H U L R AT

http://pph-augustinum.at


pr i vat e 
pä dag o gi s c h e 
ho c h s c h u l e 
augus t i n u m

Lange Gasse 2 · og 3 · 8010 Graz
t  +43 (0)316 58 16 70-22
office@pph-augustinum.at
pph-augustinum.at

Aufgabengebiet: 
In die Zuständigkeit der ausgeschriebenen Stelle fallen die fachliche  
Verantwortung für den Bereich Religionspädagogik sowie die in der  
Geschäftsordnung des Rektorats festgeschriebenen Aufgaben vorbehaltlich 
künftiger Änderungen anlässlich der gegenständlichen Neubesetzung.

Die Ausschreibung richtet sich an Personen mit:
 – Abgeschlossenem Hochschulstudium (Doktorat erwünscht),
 – Erfahrung in hochschulischer Lehre und Forschung im Bereich Religion  

und religiöser Bildung
 – Fähigkeit zu strategischer Personal- und Organisationsentwicklung  

unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Diversitätsaspekten
 – Kompetenzen im Bereich Digitalisierung
 – Leitungserfahrung und Führungskompetenz

 
Ergänzend zu den oben genannten Erfordernissen sind erwünscht:

 – Kenntnisse des österreichischen und europäischen Schul- und  
Hochschulwesens

 – Erfahrung in der Lehrer*innenaus- und/oder -fort- und -weiterbildung
 – Know-how im Bereich Hochschul- und Curriculumentwicklung sowie  

Studien- und Organisationsrecht
 – Sozial-kommunikative Kompetenz, Innovationsbereitschaft sowie  

Team- und Kooperationsfähigkeit
 – Bereitschaft zur regionalen, verbundbezogenen, nationalen und  

internationalen Vernetzung und Zusammenarbeit mit Verantwortlichen  
im Bildungssektor

 – Erfahrung in Fundraising und Drittmittelakquise
 – Bemühen um ein Leben aus dem Glauben, Loyalität zur katholischen Kirche 

und Offenheit für den ökumenischen und interreligiösen Dialog

Die Bewerber*innen müssen sich einem Auswahlverfahren inklusive Hearing 
stellen.

Schriftliche Bewerbungen sind mit den entsprechenden Unterlagen (inklusive 
Darlegung der Beweggründe und Zielvorstellungen der Bewerbung für die  
zukünftige Tätigkeit) bis spätestens 12. Dezember 2023 (Datum des Post- 
stempels) an den Leiter des Bischöflichen Amtes für Schule und Bildung sowie 
Vorsitzenden des Hochschulrates, Walter Prügger BEd M.A., Bischofplatz 4, 
8010 Graz, zu richten. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewerbung 
können nicht ersetzt werden. 

Graz, 10. November 2023   Walter Prügger, BEd M.A.
    Vorsitzender des Hochschulrates
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https://pph-augustinum.at/dateien/Mitteilungen/188_Mitteilungsblatt_Geschaeftsordnung_Rektorat_PPH_Augustinum_2021.pdf

